
 
A n t r a g : 

 
Die anliegende Satzung über die Entschädi-
gung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte von 
Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt 
Neumünster (Entschädigungssatzung Einsatz-
kräfte) wird beschlossen. 
 

 


